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dem Fahrzeug enthaltenen Fische zu erkennen, ohne Un
terschied, ob die Fanggeräte und Fische dem Verurteilten 
gehören oder nicht.

Schiffsgefährdung durch Konterbande
§  207

Ein Reisender oder Schiffsmann, welcher ohne Vor
wissen des Schiffers, ingleichen ein Schiffer, welcher ohne 
Vorwissen des Reeders Gegenstände an Bord nimmt, 
welche das Schiff oder die Ladung gefährden, indem sie 
die Beschlagnahme oder Einziehung des Schiffes oder der 
Ladung veranlassen können, wird mit Geldstrafe oder 
Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Bruch des Heuervertrages 
§208

Ein Schiffsmann, welcher mit der Heuer entläuft oder 
sich verborgen hält, um sich dem übernommenen Dienste 
zu entziehen, wird, ohne Unterschied, ob das Vergehen im 
Inlande oder im Auslande begangen worden ist, mit Ge
fängnis bis zu einem Jahr bestraft.

Verletzung des Briefgeheimnisses 
§ 200

(1) Wer einen verschlossenen Brief oder eine andere 
verschlossene Urkunde, die nicht zu seiner Kenntnis
nahme bestimmt ist, vorsätzlich und unbefugterweise er
öffnet, wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu drei 
Monaten bestraft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
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